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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Wir freuen uns, Sie mit dieser Broschüre zu unserer Gemeindever-
sammlung einzuladen. Studieren Sie die Traktanden und nehmen Sie 
an der direkten Demokratie unserer Gemeinde aktiv teil. 
 
 
Aktenauflage 
Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden können ab Mittwoch,  
6. Mai 2026, bis zur Versammlung während den ordentlichen Öffnungs-
zeiten bei der Gemeindekanzlei Leuggern eingesehen werden. 
 
Bei der Abteilung Finanzen (Tel. 056 268 60 63 oder via E-Mail  
finanzen@leuggern.ch) kann die Verwaltungsrechnung verlangt wer-
den. Unterlagen und sämtliche Traktandenberichte sind ebenfalls unter 
www.leuggern.ch abrufbar oder können bei der Gemeindekanzlei bezo-
gen werden.  
 
 
Stimmrechtsausweis 
Der Stimmrechtsausweis befindet sich auf der letzten Seite dieser Bro-
schüre. Er ist an die Gemeindeversammlung mitzubringen und am Ein-
gang zum Versammlungslokal den Stimmenzählern abzugeben. 
 
 
Personenbezeichnung 
Die in dieser Broschüre verwendeten Personenbezeichnungen bezie-
hen sich auf alle Geschlechter. 
 
 
Gemeinderat Leuggern 
 

A
llg

em
ei

ne
 H

in
w

ei
se

3



 

 

 
Tr

ak
ta

nd
en

lis
te

 

4 

 Seite 
 
1)  Protokoll 5 
 
2)  Rechenschaftsbericht 2025 5 
 
3)  Verwaltungsrechnung 2025 6 – 10 
 
4) Kreditabrechnung Sanierung Abwasserpumpwerke 11 
 
5) Verpflichtungskredit Umbau Regionales Zivilstandsamt  
 inkl. Stellenplananpassung  12 – 13 
 
6) Verpflichtungskredit Erschliessung Gischberg, Felsenau  14 – 15 
 
7) Gründung «Musikschule Kirchspiel», Gemeindeverband 16 – 17 
 
8)  Verschiedenes und Umfrage 18 
 
 
 

Tr
ak

ta
nd

en
lis

te

4



 

 5 

 
Tr

ak
ta

nd
um

 2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Tr
ak

ta
nd

um
 1

 

5 

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. November 2025 
 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll der letzten Gemeindeversammlung 
vom 12. November 2025 wurde durch die Finanzkommission geprüft 
und als in Ordnung befunden. 
 
Die Finanzkommission und der Gemeinderat beantragen die Genehmi-
gung des Protokolls. 
 
Antrag 
 
Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, das Protokoll der 
Gemeindeversammlung vom 12. November 2025 zu genehmigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechenschaftsbericht 2025 
 
 
Der Gemeinderat hat den Rechenschaftsbericht des Jahres 2025 wie-
derum schriftlich abgefasst. Interessierte haben die Möglichkeit, den 
Bericht in der Gemeindekanzlei oder auf der Homepage unter 
www.leuggern.ch einzusehen. 
 
Antrag 
 
Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, den Rechen-
schaftsbericht 2025 zu genehmigen. 
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Verwaltungsrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Leuggern 
 
 
Die Rechnung 2025 der Gemeinde Leuggern schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss von CHF 2’906’081.11 – bei einem Aufwand und Er-
trag von je CHF 13’526’480.04 – ab. Das Budget sah einen Aufwands-
überschuss von CHF 1'154’910.00 vor. 
 
Die allgemeinen Gemeindesteuern liegen mit 6,055 Mio. Franken über 
dem Budget und rund CHF 85’000.00 unter dem Vorjahresergebnis. Die 
Aktiensteuern sind mit CHF 317’049.00 höher als budgetiert 
(CHF 200’000.00). Die Quellensteuererträge sind mit CHF 583’777.00 
rund CHF 250’000.00 über dem Budget.  
 
Die Grundstückgewinnsteuern haben die Erwartungen (Budget CHF 
50’000.00) mit CHF 81’414.00 übertroffen. Die Erbschafts- und Schen-
kungssteuern übertreffen mit CHF 2’722’333.00 deutlich das Budget 
(CHF 3’000.00). Es gilt festzuhalten, dass die Sondersteuern meist aus 
ausserordentlichen und einmaligen Steuern bestehen. Diese ausseror-
dentlichen Steuerereignisse sind entsprechend kaum oder gar nicht zu 
budgetieren.  
 
Positiv 
Positiv gilt sicher festzustellen, dass das Gesamtergebnis um einiges 
besser ausgefallen ist als prognostiziert. Die Budgetvorgaben werden 
mit wenigen Ausnahmen eingehalten. Die Budgettreue (insbesondere 
bei den Ausgabenpositionen) bleibt ein wesentlicher Faktor und wird 
grossmehrheitlich „gelebt“. lm Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 
(Sozialausgaben) liegen die Nettokosten nur bei CHF 44’000.00 und 
somit massiv unter dem Budget. Die Vermögensverwaltungsmandate 
haben sich sehr gut entwickelt. Auch durch die Platzierung von Darle-
hen und Festgeldern konnten einige Tausend Franken Zinseinnahmen 
generiert werden. Zum vierten Mal seit 2022 können Parkgebühren 
vereinnahmt werden. Nach Abzug aller Kosten und Weitergabe der 
Parkgebührenanteile an Dritte, bleiben der Gemeinde noch rund 
CHF 37’000.00 (Vorjahr ca. CHF 32’000.00).  
 
Negativ 
Der Bestand der langfristigen Schulden beträgt mit dem Jahresab-
schluss 2025 neu noch CHF 2’000’000.00 „Geldgeber“ bei Jahresab-
schluss ist die SUVA (2 Mio. / Laufzeit 31.10.18 - 31.10.2028, 0.78 %). 
Leider ist es nicht möglich, das Darlehen vorzeitig zurückzubezahlen. 
Die Pflegefinanzierungskosten sind im Rechnungsjahr wieder stark an-
gestiegen. Mit CHF 493’538.40 sind die Kosten rund CHF 150’000.00 
über dem Budget und gegen CHF 190’000.00 über den Vorjahreszah-
len.  
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Ordentliche Steuern Rechnung 
2025 

Budget 
2025 

Rechnung 
2024 

Einkommens- und  
Vermögenssteuern 5’154’501 4’955’000 5’259’643 

Quellensteuern 583’777 330’000 482’456 
Aktiensteuern 317’049 200’000 397’445 
Total 6’055’327 5’485’000 6'139’544 

 
Ausserordentliche 
Steuern 

Rechnung 
2025 

Budget  
2025 

Rechnung 
2024 

Nach- und Strafsteuern 3’492 2’000 5’128 
Grundstückgewinn-
steuern 

81’414 50’000 99’351 

Erbschafts- und  
Schenkungssteuern 

2’722’333 3’000 25’850 

Total 2'807’239 55’000 130’329 
 
Investitionsrechnung 
Folgende Investitionen wurden getätigt: 
 
Einwohnergemeinde: CHF 290‘945.25 
(der grösste Teil davon wurde für das Projekt „Periodische Wiederinstandstellung von 
Flurwegen und Drainagen – PWI“ verwendet). 
 
Wasserversorgung: CHF 135’834.37 
(diesen stehen Anschlussgebühren von nur CHF 2‘450.69 gegenüber). 
 
Abwasser: CHF 128’011.65 
(diesen stehen Anschlussgebühren von CHF 17‘883.07 gegenüber). 
 
Antrag 
 
Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, die Verwaltungs-
rechnung 2025 der Einwohnergemeinde Leuggern zu genehmigen. 
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Kreditabrechnung Sanierung Abwasserpumpwerke 
 
 
An der Gemeindeversammlung vom 24. Mai 2023 wurde ein Verpflich-
tungskredit von total CHF 410’000.00 (inkl. MWST) für die Sanierung 
der Abwasserpumpwerke Aarebrüggli und Rheinweg, Felsenau, sowie 
Chaibegrabe, Leuggern genehmigt. 
 
Bruttoanlagekosten CHF 304’680.60 
Verpflichtungskredit Brutto CHF 410’000.00 
Kreditunterschreitung CHF 105’319.40 
Nettoinvestition CHF 282’584.28 
 
Die Kosten für die Sanierung der Abwasserpumpwerke Aarebrüggli und 
Rheinweg, Felsenau, sowie Chaibegrabe, Leuggern konnten konto-
übergreifend für das Gesamtprojekt eingehalten werden. Die Kreditun-
terschreitung ist auf diverse positive Faktoren zurückzuführen. Einer-
seits wurden die Kosten seitens des Planers überschätzt, so konnten 
die Aufwendungen in den drei Bauwerken bei den Schaltanlagen, Elekt-
roinstallationen und den Stahlbauarbeiten erheblich gesenkt und opti-
miert werden. Ebenso wurden die eingerechneten Reserven nicht benö-
tigt. 
 
Die Kreditabrechnung wurde durch die Finanzkommission Leuggern 
geprüft und für in Ordnung befunden. 
 
Antrag 
 
Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, die Kreditab-
rechnung für die Sanierung der Abwasserpumpwerke Aarebrüggli und 
Rheinweg, Felsenau, sowie Chaibegrabe, Leuggern, zu genehmigen.  
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Verpflichtungskredit Umbau Regionales Zivilstandsamt  
inkl. Stellenplananpassung 
 
 
Ausgangslage 
Die Zivilstandskreise Leuggern und Zurzach umfassen alle Gemeinden 
im Bezirk Zurzach sowie die Gemeinde Mandach. Die beiden Gemein-
den Leuggern und Zurzach haben entschieden, das Zivilstandswesen 
im Zurzibiet neu zu organisieren und die beiden Zivilstandsämter mit 
Standort in Leuggern zusammenzuführen. Durch den Zusammen-
schluss sollen personelle Engpässe vermieden und der «service 
public» verbessert werden.  
 
Alle bisherigen Vertragsgemeinden haben dem Zusammenschluss, 
dem Standort in Leuggern und dem neuen Namen «Regionales Zivil-
standsamt Zurzibiet» zugestimmt. Mit der Vertragsunterzeichnung am 
24. Februar 2026 haben dann ebenfalls alle Vertragsgemeinden dem 
Vertrag sowie dem Zusammenschluss formell zugestimmt. Parallel da-
zu wurde beim Grossen Rat des Kantons Aargau der Antrag auf Ge-
nehmigung des Zusammenschlusses eingereicht. Der Entscheid wird 
noch in diesem Jahr folgen. 
 
Um das neue Zivilstandsamt Zurzibiet in Leuggern zu realisieren, müs-
sen die Büroräumlichkeiten des heutigen Zivilstandsamts aus- und 
umgebaut werden. Es werden 3 neue Arbeitsplätze benötigt. Deshalb 
muss der Schalter ebenfalls umgestaltet werden, sodass der Platz für 
die neuen Arbeitsplätze vorhanden ist. Die Umbauarbeiten sollen im 
Juli 2026 beginnen, damit der Start des neuen Regionalen Zivilstands-
amtes Zurzibiet ab 1. Januar 2027 gewährleistet werden kann. 
 
Die Kosten des Umbaus belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag des 
Planers auf CHF 270'000.00. In diesem Betrag sind sämtliche anfallen-
den Aufwendungen vollständig enthalten. Die Investitionskosten werden 
über den Mietzins abgerechnet. Die Vertragsgemeinden beteiligen sich 
mit einem Beitrag pro Anzahl Einwohner. Durch diese Beiträge werden 
die laufenden Kosten gedeckt.  
 
Anpassung Stellenplan 
Per 1. Januar 2027 befindet sich das Regionale Zivilstandsamt Zurzibiet 
offiziell in Leuggern. Das bisherige Personal der beiden Zivilstandsämter 
wird ebenfalls im neuen Amt tätig sein. Dafür ist eine Anpassung des 
Stellenplans erforderlich. Aufgrund der aktuellen Stellenprozente wird der 
Pensenbedarf auf 330 % angepasst.  
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Antrag 
 
1. Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, den Ver-

pflichtungskredit für den Umbau des Regionalen Zivilstandsamtes 
Zurzibiet von brutto CHF 270’000.00 inkl. MWST zu genehmigen. 

 
2. Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, den Stellen-

plan der Gemeinde Leuggern für das Regionale Zivilstandsamt 
Zurzibiet auf 330 % anzupassen.  
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Verpflichtungskredit Erschliessung Gischberg, Felsenau 
 
 
Ausgangslage 
Im Gebiet Gischberg (Ortsteil Felsenau) bestehen Bauparzellen, welche 
derzeit noch nicht vollständig erschlossen sind. Damit diese künftig 
überbaut werden können, müssen die notwendigen Strassen sowie 
Wasser- und Abwasserleitungen geplant werden. 
 
Vorgesehen ist der Anschluss der neuen Trinkwasser- und Abwasser-
leitungen an das bestehende Leitungsnetz im Gebiet Sonnenrain. 
 
Im Rahmen der Planung sind insbesondere folgende Massnahmen vor-
gesehen: 
 
• Verlängerung der Trinkwasserleitung im Haldensteig, sodass ein 

Ringschluss im Leitungsnetz entsteht und damit die Versorgungssi-
cherheit verbessert wird. 

• Ausbau des Feldblumenwegs sowie Ersatz der bestehenden Trink-
wasserleitung in diesem Bereich. 

• Ausbau des Haldensteigs, damit dieser den heutigen normkonfor-
men Anforderungen an eine Gemeindestrasse entspricht. Die be-
stehende Kanalisation kann voraussichtlich weiter genutzt werden. 

 
Gemäss Gewässerschutzgesetz ist Dachwasser grundsätzlich vor Ort 
versickern zu lassen oder in ein oberirdisches Gewässer abzuleiten. 
Aufgrund der geologischen Verhältnisse ist eine Versickerung im Gebiet 
Gischberg jedoch nicht möglich. Deshalb wird eine Sauberwasserlei-
tung erstellt, über welche das Regenwasser vorläufig in die Kanalisation 
eingeleitet wird; längerfristig soll dieses in die Aare eingeleitet werden. 
 
Parallel dazu wird ein Beitragsplan erarbeitet. Dieser legt fest, welcher 
Anteil der Kosten von der Gemeinde und welcher Anteil von den be-
troffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern getragen wird. 
 
Der vorliegende Verpflichtungskredit umfasst die Planungsarbeiten, die 
Erstellung des Beitragsplans sowie weitere Arbeiten zur Grundlagenbe-
schaffung. 
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Kostenzusammenstellung 
 
Erschliessung CHF 109’900.00 
Beitragsplan CHF   33’000.00 
Nebenkosten und Unvorhergesehenes CHF   23’759.30 
(Kanal-TV-Aufnahmen, Zustandserfassung usw.) 
MWST CHF   13’340.70 
Total Verpflichtungskredit CHF 180’000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag 
 
Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, den Verpflich-
tungskredit für die Erschliessung Gischberg von brutto CHF 180’000.00 
zu genehmigen.  
 

Abb. 1: Übersichtsplan des Erschliessungsgebiets Gischberg in Felsenau mit geplan-
ter Strassenerschliessung (rot) 
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Gründung «Musikschule Kirchspiel», Gemeindeverband 
 
 
Ausgangslage 
In der Region bestehen – je nach Gemeinde – sehr unterschiedliche 
Angebote im Instrumentalunterricht. Die Bandbreite reicht von einem 
minimalen Angebot (z.B. Blockflötenunterricht für Primarschülerinnen 
und -schüler) bis hin zu Musikschulen mit einem umfassenden Angebot 
für alle Altersstufen. Je nach Wohnort können Schülerinnen und Schü-
ler daher aus einem unterschiedlich breiten Instrumentalunterrichtsan-
gebot wählen; eine Chancengerechtigkeit ist damit nicht gegeben. Die 
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Leuggern konnten bis anhin 
Musikschullektionen an den Musikschulen der Gemeinden Böttstein 
und Leibstadt belegen.  
 
In den letzten Jahren verzeichnen die Musikschulen zudem rückläufige 
Schülerzahlen. Instrumentallehrpersonen sind dadurch häufig mit klei-
nen Pensen bei mehreren Musikschulen angestellt. 
 
Um den genannten Herausforderungen entgegenzuwirken, wurden be-
reits vor einigen Jahren Anläufe für die Gründung einer regionalen Mu-
sikschule gestartet. Aus unterschiedlichen Gründen sind diese geschei-
tert. Nachdem die Arbeiten an einem grösseren Musikschulverband 
aufgrund der Entscheide von Döttingen und Klingnau, sich der überre-
gionalen Musikschule Surbtal (üms) anzuschliessen, im Jahr 2025 ge-
stoppt wurden, haben sich die verbliebenen Gemeinden auf ein ge-
meinsames Projekt geeinigt. 
 
Die Gemeinden Böttstein, Full-Reuenthal, Koblenz, Leibstadt, Leuggern 
und Mandach beabsichtigen, unter dem Namen «Musikschule Kirch-
spiel (MUSKI)» eine regionale Musikschule zu gründen. Eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus delegierten Gemeinderatsmitgliedern der betei-
ligten Gemeinden, hat in mehreren Sitzungen die Basis für eine ge-
meinsame Musikschule erarbeitet. Der Satzungsentwurf definiert die 
organisatorischen, rechtlichen, infrastrukturellen und pädagogischen 
Grundlagen für eine zukunftsweisende regionale Musikschule. 
 
Die gemeinsame Musikschule verfolgt insbesondere folgende Ziele: 
• Einheitliches und umfassendes Musikschulangebot im gesamten 

Gebiet der regionalen Musikschule. 
• Einheitliche Elterntarife für Musikschülerinnen und -schüler der betei-

ligten Gemeinden. 
• Instrumentalunterricht möglichst in den jeweiligen Gemeinden, in de-

nen die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen. 
• Gründung einer regionalen Musikschule mit voraussichtlich rund 230 

Musikschülerinnen und -schülern zu Beginn; dadurch können Musik-
lehrpersonen vermehrt mit grösseren Pensen angestellt werden, was 
die Attraktivität der Musikschule als Arbeitgeberin stärkt. 
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Die Satzungen wurden im Januar 2026 den Gemeinderäten der sechs 
Gemeinden vorgelegt und von diesen genehmigt. In der Folge wurden 
die Satzungen durch den kantonalen Rechtsdienst geprüft und aus 
rechtlicher Sicht gutgeheissen. 
 
Die Musikschule soll in der Rechtsform eines Gemeindeverbandes mit 
Sitz in Böttstein (Kleindöttingen) gegründet werden. Der Verband wird 
durch einen Vorstand geleitet (je ein Gemeinderatsmitglied pro Ge-
meinde) sowie durch eine Musikschulkommission unterstützt (bis zu 
einer Vertretung pro Gemeinde). Im Vorstand verfügt jede Gemeinde 
über eine Stimme; das Präsidium wird durch die Vertretung der Sitzge-
meinde wahrgenommen. Der Vorstand ist zuständig für die strategische 
Führung des Verbandes sowie für sämtliche finanziell relevanten Ent-
scheide (Rechnung, Budget, Investitionen, Stellenplan, Festlegung von 
Gemeindebeiträgen). Die Musikschulkommission unterstützt die Musik-
schulleitung in operativen Themen. Sie unterbreitet dem Vorstand 
Wahlvorschläge für die Musikschulleitung und die Musikschulverwal-
tung. Sie wählt die Musiklehrpersonen, erlässt Pflichtenhefte für das 
Personal, überwacht den Betrieb und legt das Unterrichtsangebot fest. 
Sie empfiehlt dem Vorstand die Höhe der Elternbeiträge und beantragt 
das Budget. Weitere Kompetenzen werden in einem Pflichtenheft gere-
gelt. 
 
Die Betriebskosten werden proportional zur Einwohnerzahl auf die Ver-
bandsgemeinden verteilt. Die Kosten für die Unterrichtslektionen wer-
den (nach Abzug der Elternbeiträge) von den Verbandsgemeinden ge-
mäss Schülerlektionen getragen. Im ersten Betriebsjahr werden einma-
lige Kosten für den Aufbau der Musikschule anfallen. Eine erste Kos-
tenaufstellung mit Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden ist in der 
Beilage zum Traktandum einsehbar. Gemäss aktueller Planung fallen 
für die Gemeinde Leuggern dabei Kosten von CHF 49’103 im ersten 
Jahr an. Hinzu kommt der Anteil am Initialaufwand von CHF 7’880. 
 
Der Verband kommt zustande, wenn mindestens drei Gemeinden zu-
stimmen, darunter die Standortgemeinde Böttstein. Der Verband soll 
nach den Sommerferien 2026 starten und mit den Aufbauarbeiten der 
neuen Musikschule beginnen. Im Februar 2027 sollen die bestehenden 
Arbeitsverhältnisse der Instrumentallehrpersonen von den bisherigen 
Musikschulen durch die neue Musikschule übernommen werden. Dabei 
werden die bestehenden Arbeitsverträge übernommen. Die Ausschrei-
bung des Angebots für das erste Semester des Schuljahres 2026/27 
erfolgt wie bisher im Rahmen der bestehenden Musikschulen. Ab dem 
zweiten Semester wird der Instrumentalunterricht in die neue Musik-
schule überführt. 
 
Antrag 
 
Der Einwohnergemeindeversammlung wird beantragt, dem neuen Ge-
meindeverband «Musikschule Kirchspiel» beizutreten und dessen Sat-
zungen zu genehmigen. 
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Verschiedenes und Umfrage 
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